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Einleitung

I. Problemaufriss

Angesichts der aktuellen Insolvenzstatistiken1 fällt die Nachlassinsolvenz2 prak-
tisch kaum ins Gewicht, sodass der Eindruck entstehen könnte, sie sei volkswirt-
schaftlich nahezu bedeutungslos. Mit lediglich 1.410 eröffneten Verfahren3 im Jahr
20124 (bei 2.808Antragsverfahren) fristet sie imVergleich zur Verbraucherinsolvenz
mit 95.560 eröffneten Verfahren ein Schattendasein.5 Dies ist im Hinblick auf die
aktuellen Überschuldungsstatistiken6 in Verbindung mit der Sterberate verwunder-
lich: Aktuell sind ca. 9,7 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland (bezogen auf die
Gesamtbevölkerung immerhin noch 8,05%) überschuldet. Im Jahr 2012 sind
ca. 870.000 Menschen verstorben.7 Mit dem Todesfall verschlechtert sich die Ver-
mögenslage weiter, da sog. Erbfallschulden (Beerdigungskosten etc.) entstehen und

1 Vgl. https:/www.creditreform.de/aktuelles/news-list/details/news-detail/schuldneratlas-
deutschland-2012.html (abgerufen am 13.08.2014; 13:44 Uhr).

2 Genauere Werte existieren nicht, da Nachlässe in der Statistik gemeinsam mit „Ge-
samtgut“ aufgeführt werden, vgl. „52411 Statistik über beantragte Insolvenzverfahren“, vgl.
https:/www-genesis.destatis.de/genesis/online/data; jsessionid=E733EABB0D4BCC2FCA F
03423BD7220AB.tomcat_GO_2_2?operation=ergebnistabelleInfo&levelindex=3&level
id=1407931339511, (abgerufen am 13.08.2014; 14:06 Uhr).

3 Inklusive Insolvenzanträgen über „Gesamtgut“.
4 Die Werte für 2013 (sofern sie bisher vorliegen – Aktuell nur bis 11/2013 verfügbar)

unterscheiden sich nicht signifikant, vgl. https:/www.creditreform.de/aktuelles/news-list/de
tails/news/detail/News/schuldneratlas-deutschland-2013.html, (abgerufen am 17.06.2014;
12:08 Uhr).

5 Statistisches Bundesamt: Genesis-OnlineDatenbank, abrufbar unter: https:/www-genesis.
destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=E733EABB0D4BCC2FCAF03423BD7220AB.tom
cat_GO_2_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1407931326497&
auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruk
tur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=52411-0009&auswahltext=%23Z-01.01.2012&
werteabruf=Werteabruf (abgerufen am 13.08.2014; 14:03 Uhr).

6 Creditreform Wirtschaftsforschung „Schuldneratlas Deutschland 2012“, S. 4, abrufbar
unter https:/www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/
wirtschaftsforschung/schuldneratlas/SchuldnerAtlas_Deutschland_2012.pdf, (abgerufen am
13.08.2014; 13:47 Uhr).

7 Statistisches Bundesamt: Genesis-OnlineDatenbank, abrufbar unter: https:/www-genesis.
destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=25DDD54293DE15E4163CA96E504E433F.tomcat
_GO_1_1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1407930541374&aus
wahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur
&auswahlziel=werteabruf&selectionname=12613-0002&auswahltext=&werteabruf=Werteab
ruf, (abgerufen am 13.08.2014; 13:52 Uhr).
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Ansprüche, die als Haupteinnahmequelle fungierten (Gehalt, Rente), entfallen, so-
dass die Wahrscheinlichkeit einer Überschuldung mit dem Todesfall weiter ansteigt.
Daher ist davon auszugehen, dass die Zahl überschuldeter Nachlässe die Zahl der
aktuell eingeleiteten Insolvenzantragsverfahren für Nachlässe in erheblichem Maße
übersteigt. Bei Übertragung der Überschuldungsquote unter Lebenden von ca. 8%
auf die Sterberate in Deutschland ergibt sich ein erschütterndes Bild von ca. 70.000
überschuldeten Nachlässen, die pro Jahr entstehen.

Führt man sich vor Augen, dass lediglich für maximal8 4% aller überschuldeten
Nachlässe ein Insolvenzantrag gestellt wird, ist aufgrund des Vorstehenden nahe-
liegend, dass die überwältigende Mehrheit überschuldeter Nachlässe außerhalb des
Insolvenzverfahrens abgewickelt wird. Der Gesetzgeber hat die Nachlassinsolvenz
allerdings in den §§ 1975 ff. BGB und §§ 315 ff. InsO umfangreich kodifiziert, um
Gläubigerinteressen zuverlässig zu schützen und die ordnungspolitische Funktion
des Insolvenzverfahrens hervorzuheben und weiter zu festigen.9 Dies bestätigt die
vom Gesetzgeber geregelte Insolvenzantragsverpflichtung des Erben: Trifft den
Schuldner zu Lebzeiten keine Antragspflicht sondern lediglich ein Antragsrecht, ist
dessen Erbe demgegenüber gem. § 1980 Abs. 1 Satz 1 BGB ab dem Zeitpunkt, in
dem er von der Überschuldung des Nachlasses hätte Kenntnis haben müssen, zur
unverzüglichen Insolvenzantragstellung verpflichtet. Andernfalls haftet er den
Nachlassgläubigern neben dem Nachlass auch mit seinem Eigenvermögen für die
durch die verzögerte Insolvenzantragstellung entstandenen Schäden, § 1980 Abs. 1
Satz 2 BGB. Ferner trifft den Erben ab demZeitpunkt des Eintritts der Antragspflicht
auch die verschuldensunabhängige Verwalterhaftung für fehlerhafte Verwaltung des
Nachlasses gem. §§ 1978, 1979 BGB. Der Gesetzgeber hat also für überschuldete
Nachlässe den Weg ins Insolvenzverfahren vorgezeichnet und diesen Wunsch durch
die Antragspflicht des Erben untermauert. Gläubigerinteressen werden ab erkenn-
barer Überschuldung konsequent geschützt, da den Gläubigern der Nachlasswert
durch die Verantwortlichkeit des Erben und der Zugriffsmöglichkeit der Gläubiger
auf dessen Eigenvermögen auch nach erfolgter Haftungsbeschränkung des Erben
erhalten bleibt.

Dass lediglich 4% der überschuldeten Nachlässe den Weg in das Nachlassin-
solvenzverfahren finden, bedeutet freilich nicht, dass eine Begleichung der Nach-
lassverbindlichkeiten durch den Erben, der als Gesamtrechtsnachfolger auch für die
Verbindlichkeiten des Erblassers haftet (§§ 1922, 1967 BGB), erfolgte. Im Gegen-
teil: Regelmäßig werden Forderungen von Nachlassgläubigern nur rudimentär oder
überhaupt nicht erfüllt, obwohl es nur in Ausnahmefällen zu einem Nachlassinsol-
venzverfahren kommt. Eine tatsächliche Prüfung des Nachlasses in Form einer
Begutachtung des Nachlassbestands durch einen Sachverständigen, der mit den
Regelungen zur Nachlassinsolvenz besonders vertraut ist, findet zumeist nicht statt.
Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil zu dem Wert des Nachlasses im

8 Da die Verfahrenszahlen nicht vom Gesamtgut getrennt sind, vgl. Fn. 2 und 3.
9 Vgl. Begr. RegE InsO BT-Drs. 12/2443, S. 229 f.
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Nachlassinsolvenzverfahren noch diejenigen Ansprüche hinzuzurechnen sind, die
erst mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen, wie beispielsweise Ansprüche
aus Insolvenzanfechtung und Ansprüche gegen den Erben wegen fehlerhafter Ver-
waltung des Nachlasses aus §§ 1978 ff. BGB. Deshalb bleiben Vermögensver-
schiebungen vor dem Erbfall, die in einem Insolvenzverfahren durch den Insol-
venzverwalter hinsichtlich ihrer insolvenzrechtlichen Zulässigkeit geprüft werden,
meist unentdeckt und daher für die Begünstigten folgenlos. Leidtragende sind die
Nachlassgläubiger von Nachlässen ohne durchgeführtes Nachlassinsolvenzverfah-
ren. Der aufgrund nicht durchgeführter Nachlassinsolvenzverfahren den Nachlass-
gläubigern auf dieseWeise jährlich entstehende Schaden wird mit 8 Milliarden Euro
bzw. bis zu einem zweistelligen Milliardenbetrag beziffert.10 Die Insolvenzstatisti-
ken bestätigen diese Vermutungen: In den 2.808 beantragten Insolvenzverfahren im
Jahr 2012 betrug die Summe der voraussichtlichen Forderungen, die von den
Amtsgerichten zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über den Insolvenz-
antrag ermittelt und zur genannten Statistik gemeldet wurden, ca. 508 Millionen
Euro. Die durchschnittliche Forderungssumme in einem Nachlassinsolvenzverfah-
ren beträgt folglich ca. 180.000 Euro. Bei Berücksichtigung dieser durchschnittli-
chen Forderungssumme bei den ca. 70.000 überschuldeten Nachlässen zeigt sich,
dass pro Jahr Forderungen imWert von ca. 12 Milliarden Euro gegen überschuldete
Nachlässe bestehen, was das volkswirtschaftliche Ausmaß der Problematik deutlich
macht:

2.808 Nachlassinsolvenzverfahren mit einem Forderungsvolumen von 500 Mil-
lionen Euro stehen 70.000 überschuldeten Nachlässen mit einer Forderungssumme
im zweistelligen Milliardenbereich gegenüber, die außerhalb des Insolvenzverfah-
rens abgewickelt werden, ohne dass die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens zur
Durchsetzung des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes genutzt würden. Die
Gründe, warum eine Insolvenzantragstellung unterbleibt, sind zahlreich. Grund-
sätzlich besteht für Erben eine Insolvenzantragspflicht gem. § 1980 Abs. 1 Satz 1
BGB. Diese kommt jedoch kaum zum Tragen. Regelmäßig schlagen die ermittelten
Erben die ihnen angetragene Erbschaft aus – unter Hinweis auf die überwiegend
wahrscheinliche bzw. vermutete Überschuldung des Nachlasses. Die Nachlassge-
richte reagieren auf die Situation des nun unbekannten Erben entweder mit der
weitreichendsten Sicherungsmaßnahme nach § 1960 Abs. 2 BGB – sie bestellen
einen Nachlasspfleger oder sie stellen das Fiskuserbrecht fest. Haftungsrechtlich
unterscheiden sich beide Vorgänge erheblich. Treffen den Fiskus die gleichen Ver-
antwortlichkeiten, wie jeden anderen Erben auch (weshalb dieser – wie jeder andere
Erbe auch – für den Gläubigern entstehende Schäden wegen Verletzung der Insol-
venzantragspflicht haftet), zeichnet sich beiNachlasspflegschaften für überschuldete
Nachlässe ein völlig anderes Bild:

Trotz oftmals bestehender Insolvenzantragspflicht des Nachlasspflegers gegen-
über dem von ihm vertretenen Erben, unterbleibt der fällige Insolvenzantrag. Die

10 Nöll, ZInsO 2012, 814 (ebd.).
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